
3. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung des Kindergartens 
der Gemeinde Sachsenkam 

vom 11.03.2010 
 

Auf Grund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde 
Sachsenkam folgende 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung des Kindergartens vom 01.09.2008 
 
     § 1 Änderung von Vorschriften 
 
§ 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  
 
(1) Die Gebühr beträgt für jeden angefangenen Monat, für eine durchschnittliche 

tägliche Buchungszeit (abhängig von der festgelegten Öffnungszeit), für Kinder 
unter drei Jahren monatlich: 

 
 Von mehr als 1 Std. bis einschließlich 2 Std. 111,00 € 
 Von mehr als 2 Std. bis einschließlich 3 Std. 123,00 € 
 Von mehr als 3 Std. bis einschließlich 4 Std. 137,00 € 
 Von mehr als 4 Std. bis einschließlich 5 Std. 152,00 € 
 Von mehr als 5 Std. bis einschließlich 6 Std. 167,00 € 
 Von mehr als 6 Std. bis einschließlich 7 Std. 184,00 € 
 
      Für Kinder über 3 Jahren bis zur Einschulung  
 
 Von mehr als 4 Std. bis einschließlich 5 Std. 76,00 €  
 Von mehr als 5 Std. bis einschließlich 6 Std. 84,00 €  
 Von mehr als 6 Std. bis einschließlich 7 Std. 92,00 €  
 
 
       Für Schulkinder  
 
 Von mehr als 1 Std. bis einschließlich 2 Std. 66,00 € 
 Von mehr als 2 Std. bis einschließlich 3 Std. 73,00 €  
 Von mehr als 3 Std. bis einschließlich 4 Std. 81,00 €  
 Von mehr als 4 Std. bis einschließlich 5 Std. 91,00 €  
 Von mehr als 5 Std. bis einschließlich 6 Std. 100,00 €  
 Von mehr als 6 Std. bis einschließlich 7 Std. 110,00 €  
 

 
§ 2 In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 01.09.2010 in Kraft.  
 
Sachsenkam, 11.03.2010 
 
 
 
Hans Schneil 
1. Bürgermeister 


